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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.08.2000

Norm

ASVG §332 A

Rechtssatz

Der Bund, der dem Geschädigten wegen der unfallsbedingten Verletzungen eine Berufsunfähigkeitspension zahlt,

erwirbt nicht im Wege einer Legalzession die Verdienstentgangsansprüche des Verletzten. Ihm gegenüber ist daher

auch nicht das Quotenvorrecht zu wahren.

Anmerkung

Vgl nun RS0133763

Entscheidungstexte

2 Ob 184/99v

Entscheidungstext OGH 02.08.2000 2 Ob 184/99v

2 Ob 201/20b

Entscheidungstext OGH 16.09.2021 2 Ob 201/20b

Vgl; Gegenteilig: Hier: gegenteilig (T1)
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